
Ordnung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Ingolstadt 
 
 
1. Grundlagen 
 
Die in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt verbundenen christlichen 
Kirchen und Gemeinden wollen ihrer Gemeinsamkeit im Glauben an den einen Herrn 
Jesus Christus, der Haupt der Kirche und Herr der Welt ist, in Zeugnis und Dienst gerecht 
werden - zur Ehre Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Die Grundlage unseres Glaubens und unserer Zusammenarbeit ist das Wort Gottes, wie 
es in Jesus Christus endgültig geoffenbart und in der HI. Schrift, Altes und Neues 
Testament, bezeugt ist. 
 
2. Aufgaben 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt fördert die gegenseitige Offenheit 
und das Verständnis der Kirchen und Gemeinden füreinander und ist ein Zeugnis für die 
Verbundenheit in Jesus Christus, ohne andere ökumenische Arbeit ersetzen zu wollen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt soll helfen, in konkreten Fragen, 
die alle in gleicher Weise betreffen, zu gemeinsamem Reden und Handeln zu kommen - 
auch als Ansprechpartnerin oder Sprecherin gegenüber anderen Gruppen und der 
Öffentlichkeit. 
 
3. Mitgliedschaft 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt wird getragen von allen 
christlichen Kirchen und Gemeinden in Ingolstadt und Umgebung, die den Wunsch haben, 
sich unter Anerkennung der Ordnung an der Zusammenarbeit im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft zu beteiligen. Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag durch 
die Mitgliederversammlung. 
 
Die Mitglieder behalten ihre volle Unabhängigkeit in Bekenntnis und Lehre, in 
Gottesdienst und rechtlicher Ordnung sowie in der Wahrnehmung ihrer eigenen 
Interessen. Dabei wollen sie auf die anderen Mitglieder geschwisterliche Rücksicht 
nehmen. 
 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder durch Ausschluss. Handelt ein Mitglied den 
Grundsätzen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt zuwider, kann es 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer dreiviertel Mehrheit 
ausgeschlossen werden. Durch Austritt oder Ausschluss gehen alle Rechte und Ansprüche 
gegenüber der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt verloren. 
 
Über eine Auflösung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt entscheidet 
die Mitgliederversammlung einvernehmlich. 
 
4. Mitgliedsversammlungen 
 
Die Mitgliedskirchen/-gemeinden entsenden Vertreter/innen in die 
Mitgliederversammlung: 
Die röm.-kath. und evang.-luth. Kirche werden durch ihre Dekanate mit bis zu vier 
Delegierten vertreten, alle anderen Kirchen/Gemeinden durch bis zu zwei Delegierte. 
 
Alle Anliegen und Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt 
werden hier beraten und entschieden. 
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5. Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus dem (oder der) Vorsitzenden und zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden und sollte verschiedene Mitgliedskirchen repräsentieren. 
 
Die Berufung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung findet alle drei Jahre 
statt. 
 
Der Vorstand vertritt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt nach außen, 
ist für Koordination der Aufgaben sowie Vorbereitung und Leitung der 
Mitgliederversammlung zuständig. 
 
6. Arbeitsweise 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Ingolstadt kann für einzelne Aufgaben sach- 
und themenbezogene Kommissionen berufen. Deren Arbeitsergebnisse werden dem 
Plenum zur Beschlussfassung vorgelegt. 
- Entscheidungen werden im Konsensverfahren getroffen. 
- Von allen Sitzungen werden Protokolle angefertigt und allen Mitgliedern ausgehändigt. 
 
7. Finanzen 
 
Jedes Mitglied beteiligt sich an den laufenden Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen Ingolstadt in angemessener Weise. 
 
Grundsätzlich trägt jede Gemeinde die Kosten für ihre eigenen Delegierten. 
 
Über die Finanzierung besonderer Vorhaben wird von Fall zu Fall gemeinsam beraten und 
entschieden. 
 
Eine je nach Notwendigkeit von der MV bestellte Kassenverwaltung ist der MV 
rechenschaftspflichtig. 
 
 
Ingolstadt, den 24. Januar 2005 
 
 
Gründungsmitglieder: 
 
Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Ingolstadt 
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Ingolstadt 
Röm.-Kath. Stadtdekanat Ingolstadt 
Mennonitengemeinde Ingolstadt 
Gemeinde Gottes Ingolstadt 


